
Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Verkehrsrechtliche Anordnunggemäß § 45 der StVO

1. Die oben genannte Behörde erlässt als zuständige Straßenverkehrsbehörde gemäß § 45 Abs. 1 bis 3 StVO auf nachge-

Drackendorf - Alt Lobeda - Lichtenhain - Ziegenhain

nannten Straßen/Wegen/Plätzen folgende Verkehrsrechtliche Anordnung:
Ort/Straße: Jena,

Ortslage:

Ort, Datum
Sachbearbeiter(in) Zimmer-Nr.
Telefon Telefax

Reg.-Nr./AZ (Bitte stets angeben)

E-Mail

Jena, 30.06.2026
00_18

03641 / 49-5367 03641 / 49-5365

2026O00238 / thü
markus.thuerling@jena.de *

Ortsteil: - alle Ortsteile -

Kommunalservice JenaLöbstedter Straße 6807749 Jena

Stadtverwaltung Jena
Team VerkehrsorganisationAm Anger 2607743 Jena

Fachdienst Mobilität

Abschnitt:

Herr Thürling

Zum Antrag vom:
Anordnung ist außer Kraft:    seit

Zeitraum:

siehe unten
Verkehrszeichen

Im Zuge der neuen Buslinien  Drackendorf (L 21) - Alt Lobeda (L 21) - Lichtenhain (L 22) - Ziegenhain (L 23) sind dienachfolgenden Umbeschilderungen vorzunehmen.
Drackendorf:Alte Dorfstraße gegenüber Hnr. 17 - Installation Zeichen 224 StVO (übernimmt der Nahverkehr) Alte Dorfstraße gegnüber Hnr. 21 - Zeichen 286 StVO i.V.m. Zz. 1040-30 StVO (6-19h)Alte Dorfstraße gegenüber Hnr. 26 - Installation Zeichen 283 StVOAlte Dorfstraße Hnr. 8 und Hnr. 18 - Installation Zeichen 301 StVO
Alt Lobeda:Drackendorfer Weg Höhe Hnr. 13 - Installation Zeichen 224 StVO (übernimmt der Nahverkehr)Nikolaus-Theiner-Straße 1 - Installation Zeichen 224 StVO (übernimmt Nahverkehr)Nikolaus-Theiner-Straße 20 - Installation Zeichen 224 StVO (übernimmt Nahverkehr)
Lichtenhain:Am Hirschberg vor Hnr. 1 - Installation Zeichen 286 StVO i.V.m. Zz. 1040-30 StVO (6-19h)Am Hirschberg Höhe Hnr. 175 - Installation Zeichen 224 StVO (übernimmt Nahverkehr)Am Hirschberg Höhe Hnr. 173 - Versetzung Zeichen 286-10 StVOMühlenstraße Höhe Hnr. 74 - Installation Zeichen 224 StVO (übernimmt Nahverkehr)
Ziegenhain:Edelhofgasse gegenüber Hnr. 29 - ausgekreuzte Stellplatz (Senkrechtaufstellung) soll aktiviert werdenEdelhofgasse gegenüber Hnr. 29 - 3 Stellplätze (Senkrechtaufstellung) sollen deaktiviert werden, dafür soll einStellplatz in waagrechter Aufstellung aufmarkiert werdenEdelhofgasse Höhe Hnr. 27 - Stellplatz vor dem Haus ist zu deaktivieren
Die oberhalb vermerkten Punkte dienen einer sicheren und reibungslosen Anfahrbarkeit inklusive Wendemanövernder einzelnen Bushaltestellen durch den Jenaer Nahverkehr!
Begründung: Der Stadtrat der Stadt Jena hat am 28.02.2024 die Umsetzung von zusätzlichen Maßnahmen aus demNahverkehrsplan 2022+ beschlossen (vgl. Beschluss-Nr. 24/2344-BV). Eine dieser Maßnahmen ist dieKomplexmaßnahme zur Verbesserung der Erschließung der Ortsteile Drackendorf, Lobeda-Altstadt, Lichtenhain undZiegenhain, durch den Betrieb einer Kleinbuslinie im Linienverkehr auf dem Abschnitt zwischen den genanntenOrtsteilen wochentags im 2-Stunden-Takt (7 Fahrten pro Wochentag). Die Inbetriebnahme der Leistungen soll zum17.08.2026 erfolgen. Eine Ortsbesichtigung der jeweiligen Haltstellensituation mit den betroffenenOrtsteilbürgermeistern, dem Eigenbetrieb KSJ, dem Jenaer Nahverkehr und der Verwaltung (FD 

Bemerkungen zur VA gemäß § 45 StVO (VKZ)
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Fortsetzung zur Reg.-Nr.: 2026O00238

Mobilität) hat am 18.05.2026 stattgefunden. Während dieser Besichtigung wurden die Umbeschilderung gemeinsambesprochen und festgelegt. Die Umsetzung der Maßnahme ist als Pilotprojekt für einen Zeitraum von 18 Monatenangelegt. Nach 12 Monaten soll die Maßnahme mit Blick auf das bestehende Kosten-Nutzen-Verhältnis evaluiertwerden.

Die Umsetzung der Beschilderungsmaßnahmen soll bis zum 31.07.2026 abgeschlossen sein.
Die Beschaffung / Aufstellung / Entfernung obliegt dem / der

2.  Die Anordnung wird aus folgenden Gründen erlassen: zur Verhütung außer-ordentlicher Schädenaus Gründen der Sicherheitund Ordnung zum Schutze derNachtruheX zum Schutz vorBelästigungen in aus städtebaulichenGründenLandschaftsschutzgebieten an der Straße

3.  Die Anordnung wird wirksam durch:

4.  Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung sind nach § 49 StVO Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 24 StVG und werden mit einer Geldbuße geahndet.
5.  Die Kostentragung für die amtlichen VKZ und Einrichtungen, einschließlich der vom Bundesminister für Verkehr (BMV)

§ 5b Abs. 1 StVG § 5b Abs. 2 StVG § 5b Abs. 6 StVGzugelassenen, ergibt sich aus:

Aufstellung / Auftragung

Entfernung Verkehrszeichen
FahrbahnmarkierungX

X X
VerkehrseinrichtungX Haltverbot für Umzüge

Haltverbot fürFilmveranstaltungen Haltverbot fürStraßenreinigung==> LichtzeichenanlageAnpassung / Änderung

6.  Anlagen
Die aufgeführten Verkehrsbeschränkungensind Bestandteil dieser Anordnung. Die Aktennotiz ist Bestandteildieser Anordnung. Beigefügte Anlage(n) ist/sind Bestandteildieser Anordnung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann binnen eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zurNiederschrift bei der Stadt Jena, Fachdienst Mobilität, Am Anger 26 in 07743 Jena einzulegen. Die Schriftform kann durch die elektronische Formersetzt werden. In diesem Fall ist der Widerspruch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signaturan verkehrsorganisation@jena.de  oder an das besondere elektronische Behördenpostfach (beBPO) der Stadt Jena zu senden.

Es werden keine Gebühren erhoben.

Anlagen:
Kostenbescheid

* E-Mail Adresse nur für formlose Mitteilungen ohne elektronische Signatur nutzbar

Mit freundlichen Grüßen
ThürlingTeamleiter

Verteiler: Antragsteller

Akte FD VO / StVB

PolizeiFeuerwehrKSJ / Straßenverwaltung
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